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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der PNP-Vertrag enthält als Teilnahmevoraussetzung die Erfüllung der Fortbildungspflichten nach § 95d SGB V 
und die jährliche Teilnahme an Kursen und Fortbildungen zur Diagnostik und Behandlung der Krankheitsbilder 
der jeweiligen Fachgruppen. 

• Für die Ärzte ist jährlich der Besuch von mindestens zwei solcher Präsenzveranstaltungen mit 
insgesamt mindestens 8 Fortbildungspunkten nachzuweisen  

• Für die Psychotherapeuten sind jährlich zwei solcher Präsenzveranstaltungen zu absolvieren und 

nachzuweisen. (Kurzer Hinweis: Mit dieser Regelung im PNP-Vertrag sind zugleich die ähnlich formulierten 
Voraussetzungen der PT-Verträge mit DAK, TK und BKK VAG erfüllt.) 

 

Gemäß vertraglicher Regelung sind die Vertragspartner verpflichtet, Ihnen Fortbildungsempfehlungen zu 
geben, die Sie bei der Umsetzung der Vertragsregelungen unterstützen sollen. Daher finden Sie im Anhang 

eine entsprechende Übersicht von möglichen Fortbildungen in 2020. Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt 
beim genannten Veranstalter. 

 

Wichtig: Aufgrund der Vielzahl der Fortbildungsveranstaltungen ist es uns leider nicht möglich, Ihnen eine 
vollständige Liste zur Verfügung zu stellen. Daher werden auch weitere, hier nicht aufgeführte Fortbildungen 
und Kurse zur Diagnostik und Behandlung der Krankheitsbilder der jeweiligen Fachgruppe anerkannt. Das 

bedeutet konkret, dass wir alle Fortbildungen und Qualitätszirkel, die  

1) von der Ärztekammer oder von der Psychotherapeutenkammer zertifiziert und „bepunktet“ sind und die  

2) die Diagnostik und Behandlung der Krankheitsbilder der jeweiligen Fachgruppen beinhalten,  

zur Erfüllung der Fortbildungspflicht im PNP-Vertrag anerkennen. Dazu zählen auch Veranstaltungen nach 

Kategorie C der Fortbildungsverordnung (z.B. Supervisionen, Intervisionen, Fallkonferenzen, etc.). 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie uns für das Jahr 2019 keine Nachweise über Ihre Fortbildungen schicken müssen. 
Wir werden erst für 2020 Nachweise einholen und Sie hierzu Anfang 2021 gesondert anschreiben. Sie müssen 
also bis auf weiteres keine Nachweise oder Auskünfte bei uns einreichen.  
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Die Liste, die Sie im Anhang dieses Schreibens finden, können Sie auch auf unserer Webseite aufrufen: 

www.mediverbund-ag.de � Facharztverträge � PNP AOK � Fortbildungen und Qualitätszirkel 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Wir wünschen Ihnen und dem Praxisteam ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 

2020! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Vertragsteam der MEDIVERBUND AG


